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§ 22 MSchG
 MSchG - Mutterschutzgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)§ 12 ist nicht anzuwenden, wenn die Entlassung der Bediensteten durch das rechtskräftige Erkenntnis einer auf

Grund gesetzlicher oder anderer dienstrechtlicher Vorschriften gebildeten Disziplinarkommission

(Disziplinargericht) verfügt wird oder das Dienstverhältnis kraft Gesetzes erlischt.

2. (2)Unbeschadet der im § 12 Abs. 2 angeführten Entlassungsgründe kann das Gericht die Zustimmung zur

Entlassung erteilen, wenn sich nachträglich herausstellt, daß die Vertragsbedienstete die Aufnahme in das

Dienstverhältnis durch unwahre Angaben, ungültige Urkunden oder durch Verschweigen von Umständen

erschlichen hat, die ihre Aufnahme nach den Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes oder anderer

österreichischer Rechtsvorschriften ausgeschlossen hätten.
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